
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/1/14 86/08/0098
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1988

Index

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

GSVG 1978 §115 Abs3;

Rechtssatz

Der VwGH hält seine bisherige Au9assung aufrecht, dass der Sinn des Gesetzes nicht darin erblickt werden kann, mit

der Anerkennung der Wirksamkeit der verspäteten Beitragsentrichtung die Voraussetzung für eine höhere Leistung

aus der Pensionsversicherung zu erlangen (Hinweis auf E 15.12.1965, 0871/65, VwSlg 6826 A zu § 226 Abs 3 ASVG;

ebenso zu § 106 Abs 3 BSVG E 21.1.1988, 86/08/0200).
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